
Erklärung zur Beitragsordnung und zum Vereinsbeitritt
Änderungen der Beitragsordnung ergeben sich aus den Beschlüssen der Mitgliederversammlung 

.………………………………………................    ………………………………………......................
Name, Vorname (in Druckschrift)                 Name, Vorname (in  Druckschrift)

………………………………………................    ……………………………………….......................   
………………………………………................    ……………………………………….......................   
Anschrift           Anschrift

Mit  meiner/unserer Unterschrift erkläre/n ich/wir
• mich/uns mit der Beitragsordnung des Freien Alternativschule Dresden e.V. einverstanden.

………………………………………................    ……………………………………….......................   
Ort, Datum         Ort, Datum

…………………………………………………..     ………………………………………………….........
Unterschrift         Unterschrift

• meinen/unseren Beitritt zum Freie Alternativschule Dresden e.V. 

………………………………………................    ……………………………………….......................   
Ort, Datum         Ort, Datum

…………………………………………………..     ………………………………………………….........
Unterschrift         Unterschrift

Entgelt- und Beitragsordnung 
der Freien Alternativschule Dresden e.V.
für das Schuljahr 2020/2021
Liste der Entgelte für Leistungen (gültig ab 1.1.2020, Beschluss durch Mitgliederversamm-
lung am 11.12.2019)

Schulgeld (Grundstufe, Mittel- und Oberstufe): 
Grundbetrag (Festbetrag) für das Schuljahr 2020/2021
von Schulanfang bis zur Bieter-Mitgliederversammlung  voraussichtlich Februar im laufenden 
Schuljahr, ab der Bieter-Mitgliederversammlung als solidarischer Bieterbeitrag frei wählbar. 
Das Schuljahr hat immer 12 Monate und läuft von August bis Juli des Folgejahres. Die Kalkula-
tion des Grundbetrages erfolgt für ein Kalenderjahr.
            
Essengeld:         
zuzüglich Vesper (nur Hortkinder Klasse 1-4)   
Einzug erfolgt nach monatlicher Abrechnung.
            
Hortgeld (nur Klasse 1-4):        
Das Hortgeld ist laut Satzung der Stadt Dresden zu zahlen. Die Beträge werden jährlich im 
September neu durch den Stadtrat beschlossen, veröffentlicht und eingefordert.
Das Hortgeld (siehe Betreuungsvertrag der FAS) ist an den Schulbesuch gebunden. 
              
Vermietung
Der FAS e.V. bietet die Möglichkeit die Räume/das Außengelände der Stauffenbergallee 4a 
zeitweise und außerhalb der Schulnutzung zu mieten.
Außerdem können diverse Veranstaltungsmaterialien/ - geräte / -möbel  gemietet werden.
Die aktuelle Preisliste ist in der Verwaltung erhältlich und kann im internen Bereich der FAS-
website eingesehen werden.

Beitragsordnung: 
gültig ab 11.12.2019, Beschluss durch Mitgliederversammlung 12/2019
Vereinssockelbeitrag (pro Familie, alle Elternteile, alle Jugendlichen): 
zuzüglich eines solidarischen Bieterbeitrags ab der Bieter-Mitgliederversammlung frei wählbar

55,84 Euro / je Kind / je Monat

3,20 Euro / je Portion 
0,15 Euro / je Portion 

z.Zt. 86,79 Euro / Monat

15,00 Euro / Monat
  6,00 Euro / Monat 



weiterführende Informationen:

Essengeldermäßigung: 
•    über Bildungspaket, Stadt Dresden

Hortgeldermäßigung/Erlass: 
•    kann im Eigenbetrieb Kindertagesstätten beantragt werden, (für Kinder aus anderen Gemeinden im jeweiligen Kreisjugend-
amt). Es gibt auch Ermäßigungen für Geschwister und Alleinerziehende.

Fahrtkosten: 
über die Stadt Dresden online beantragen, ausdrucken und im Büro einreichen
•    Grundschule ab einer Entfernung von 2,0 km zwischen Wohnort und Schule
•    Mittelschule ab einer Entfernung von 3,5 km zwischen Wohnort und Schule 

Bildungspaket: 
•    Übernahme von Kosten für Tagesausflüge, Schulfahrten, Schulmaterialien und              
ähnlichem gibt es über das Bildungspaket, Stadt Dresden 

Vermietung
•    für Vereinsmitglieder gelten ermäßigte Preise

Vereinsbeitrag, Schulgeld und Hortgeld können steurlich geltend ge-
macht werden! Bescheinigungen für das Finanzamt werden auf Wunsch 
ausgestellt. Dazu bitte eine Email an kathrin.kowe@fas-dresden.de 
schreiben.


